
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 210 AktG Vertretung der
aufgelösten Gesellschaft durch die

Abwickler
 AktG - Aktiengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.04.2025

1. (1)Die Abwickler vertreten die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.

2. (2)Sind mehrere Abwickler bestellt, so sind, wenn in der Satzung oder bei ihrer Bestellung nichts anderes

bestimmt ist, sämtliche Abwickler nur gemeinschaftlich zur Abgabe von Willenserklärungen und zur Zeichnung für

die Gesellschaft befugt. In der Satzung oder bei der Bestellung kann auch bestimmt werden, daß einzelne

Abwickler allein zur Vertretung der Gesellschaft befugt sein sollen; gleiches kann der Aufsichtsrat bestimmen,

wenn die Satzung oder ein Beschluß der Hauptversammlung ihn hiezu ermächtigt hat. Die Abwickler können

durch Beschluß einzelne von ihnen zur Vornahme bestimmter Geschäfte oder bestimmter Arten von Geschäften

ermächtigen. Ist eine Willenserklärung der Gesellschaft gegenüber abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber

einem Abwickler.

3. (3)Die Abwickler haben in der Weise zu zeichnen, daß sie der Firma einen die Abwicklung andeutenden Zusatz

und ihre Namensunterschrift hinzufügen.

4. (4)Dritten gegenüber ist eine Beschränkung der Vertretungsbefugnis der Abwickler unwirksam.

5. (5)Prokuristen können nicht bestellt werden. Bestehende Prokuren erlöschen und gelten als

Handlungsvollmachten. Das Erlöschen der Prokuren ist zum Firmenbuch anzumelden.
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